Anmeldeformular

ZUKUNFT PERSONAL SUD
ZUKUNFT .
PERSONAL 21. - 22. April 2026
Startup Village

Abweichende Rechnungsadresse

1. Firmenangaben

Firmenname:

Steuer- / UID-Nr.:

StraBe / Postfach:

PLZ / Stadt:

Land:

Telefon:

Fax:

E-Mail:
Website:

Ansprechpartner*in:

Standleiter:

Eintrag
Ausstellerliste:

Bitte tragen Sie hier ein, wie Sie in den Ausstellerlisten offiziell gefiihrt werden mdchten.

Bitte wahlen Sie die Kategorie, unter welcher Sie gelistet werden méchten (nur gine)

[] Recruiting & Attraction  [] Organisational Performance  [] Learning & Development (] Corporate Health

CloserStill Media Germany GmbH, Theodor-Heuss-Anlage 2, 68165 Mannheim, Tel.: +49 621 533976-00, UID-Nr.: DE 200408521
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ZUKUNFT .
PERSONAL 21. - 22. April 2026

2. Start-Up Standflache Paket

STANDBAU BASIS | KRAFT
WeiBe Riickwande, x Riickwandgrafik, Teppich (grau), Stromanschluss (ca. 2,5 kW; exkl. Stromverbrauch); Inklusive
Moblierung: 2x Barhocker, 1x Theke, 1x Langarmstrahler, 1x Dreifachsteckdose und 1x Papierkorb

INKLUDIERTE LEISTUNGEN BASIS | KRAFT
ZP Marketing Package Basic: Grundeintrag im Messemagazin, in der Messe App und auf der Webseite inkl. Logo (s/w);

digitale, individuelle und professionelle Marketingmaterialien um die Messe zu bewerben; kostenlose Ausstellerausweise Inklusive

und 1App Lead Management Paket zur Leadgenerierung vor Ort

Bewerbung in den Druck- und Onlinemedien, auf den Social Media Kanélen, sowie unter einer eigenen Rubrik auf der .

Webseite Inklusive

100 kostenlose Mehrtagestickets zum Versand an lhre Kunden Inklusive

Village WLAN Inklusive
1Vortragseinheit a 10 Minuten - Inklusive
1Produktindex-Eintrag - Inklusive
Logo-Platzierung auf der Startup Wall vor Ort - Inklusive
BERECHNUNG AUSWAHL PREIS
Basis Paket 0 2.899- €
Kraft Paket* 0 3.299- €
AUMA-Fachverbandsbeitrag (https://www.auma.de/) - verpflichtend fiir alle Aussteller El 240 €
GESAMTSUMME MESSEAUFTRITT

Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. der zum Zeitpunkt der gebuchten Veranstaltung geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.

[] Standard-Versicherungspaket fiir 299,- €
[Pflicht sofern keine eigene Versicherung vorhanden ist; vgl. Punkt 5 der Besonderen Messe- und Ausstellungsbedingungen]

Wird immer in Rechnung gestellt und kann nachtraglich, durch Einreichung einer eigenen Versicherung, erstattet werden.

*Kraft Paket: Auf der Zukunft Personal Siid haben Sie die Mdglichkeit an einem interaktiven Format mitzuwirken. Die Teilnahme ist kostenlos,
eine Aufnahme kann wegen der begrenzten Teilnehmeranzahl nicht garantiert werden.

[ Ich habe Interesse an der zusatzlichen Prasentationsmdglichkeit teilzunehmen und stimme der Weitergabe meiner Daten an den Partner zu.

Voraussetzungen fiir die Teilnahme im Startup Village:

= |hr Startup bietet eine Lasung, ein Produkt, einen Service oder eine neue Technologie fiir Personalmanagement und ist eine skalierbare
Entwicklung.

= |hr Startup ist noch in einer friihen Wachstumsphase.

= |hr Startup wurde zum Zeitpunkt der Messe vor maximal fiinf Jahren gegriindet; als Nachweis ist die Gewerbeanmeldung bzw. der
Handelsregisterauszug zur Anmeldung beizulegen.

Bitte beachten Sie: Die Buchung des Startup Village ist maximal 5 mal in Folge mdglich, sofern sich die Teilnahme innerhalb der ersten fiinf
Griindungsjahre bewegt. Trainer, Coaches und Berater sind vom Startup Village ausgeschlossen!

CloserStill Media Germany GmbH, Theodor-Heuss-Anlage 2, 68165 Mannheim, Tel.: +49 621 533976-00, UID-Nr.: DE 200408521
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Standsystem
Standbau: .
« Teppich Rips grau Mablierung /
+ Systemstandkonstruktion Octanorm weiB Bauhghe 2,50 m Ausstattung:
) * 1 Rickwandgrafik 950x950mm (BxH) gema8 Ihrer druckfertigen « 2 Barhocker
4m Dateivorlage * 1Theke, anthrazit
* 1Langarmstrahler
OPTIONAL ZUBUCHBAR (zusditzlichen Kosten anfallen): + 1Dreifachsteckdose
* 1 Riickwandgrafik vollfléchig (links oder/und rechts) 455 x 2255mm (BxH) | « 1Papierkorb
« Countergrafik 800x1081mm (BxH)

MAC oo
messeexperten

Wichtige Hinweis:

Standgestaltung und Standbaugrenzen - Hinweise fiir eine gelungene Prasentation

Liebe Ausstellerinnen und Aussteller,

damit sich euer Auftritt auf der Messe bestmdglich présentiert und zugleich ein harmonisches Gesamtbild entsteht, bitten wir euch, bei der
Gestaltung Ihres Standes folgende Punkte zu beriicksichtigen:

« Exponate dirfen bis zur Ganggrenze platziert werden. Bitte achtet jedoch darauf, dass Bedienelemente sowie Bedienpersonal jederzeit
innerhalb der offiziellen Standgrenzen bleiben.

« Pro offener Standseite diirfen ca. 30 % mit geschlossenen Wénden gestaltet werden. Bitte achtet darauf, dass dadurch die Sicht und Wirkung
angrenzender oder gegeniiberliegender Sténde nicht beeintrachtigt wird.

« Briistungen bis zu einer Hohe von 1 Meter gelten nicht als Wande und sind selbstversténdlich erlaubt.

Sollten Standbauelemente verwendet werden, die nicht den genannten Vorgaben entsprechen oder ohne entsprechende Genehmigung
umgesetzt wurden, behdlt sich die CloserStill Media Germany GmbH vor, diese auf Kosten und Risiko des Ausstellers anpassen oder entfernen
zu lassen.

Wenn ihr abweichende Gestaltungsideen oder Sonderbauten plant, knnen diese gerne gepriift werden. Bitte dann die entsprechenden Antrége
bis spatestens 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn einreichen. Voraussetzung fiir die Genehmigung ist in solchen Féllen die schriftliche
Zustimmung der direkt betroffenen Nachbarstande, die der Anfrage beigefiigt werden, muss.

Wir bestétigen die Einhaltung der Allgemeinen Messe- und Ausstellungsbedingungen des FAMA Fachverband Messen und Ausstellungen e.V., der umseitig aufgefiihrten Besonderen
Messe- und Ausstellungsbedingungen zur Zukunft Personal Siid 2026 sowie aller Anderungen, die vom Veranstalter auferlegt werden. Ich bestétige mit meiner Unterschrift, fiir das
oben genannte Unternehmen vertretungsberechtigt zu sein und die Allgemeinen und Besonderen Messe- und Ausstellungsbedingungen erhalten und gelesen zu haben.

Wir bestatigen, die Zahlung der oben genannten Gesamtsumme Messeauftritt zu 50 % innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung und vollstandig bis spatestens 6 Monate
vor Veranstaltungsbeginn zu begleichen.

Ort/Datum Aussteller Unterschrift Aussteller

Ort/Datum Veranstalter Name & Unterschrift Kundenbetreuer

CloserStill Media Germany GmbH, Theodor-Heuss-Anlage 2, 68165 Mannheim, Tel.: +49 621 533976-00, UID-Nr.: DE 200408521
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1. Bestandteile und Anderungen des Teilnahmevertrags
1. Auf den Teilnahmevertrag und das gesamte Rechtsverhaltnis zwischen der CloserStill Media Germany GmbH als
Veranstalter (,Veranstalter’) der ,Zukunft Personal Nord 2026" (,Veranstaltung") und dem jeweiligen Aussteller
(Aussteller”) finden die Allgemeinen Messe- und Ausstellungsbedingungen des FAMA Fachverband Messen und
Ausstellungen e.V. (,aMAB") (abrufbar unter www.zukunft-personal.com/de/ausstellerinfo-zps/) Anwendung, soweit
in diesen Besonderen Messe- und Ausstellungsbedingungen (,bMAB”) und im Teilnahmevertrag fiir die Veranstaltung
nichts abweichendes vereinbart ist.
1.2. Der Aussteller ist verpflichtet, die veranstaltungsspezifischen Vorgaben des Veranstalters, insbesondere die
Vorgaben des ,Ausstellerportals”, die Technischen Richtlinien des Ver sund die Allc
Geschaftsbedingungen des Messegelandes, allesamt abrufbar unter www.zukunft-personal.com/de/ausstellerinfo-
zps/sowie samtliche einschlégigen Normen einzuhalten.
1.3. Der Abschluss des Teilnahmevertrags (,Anmeldung’) bedarf in Abweichung von Ziffer 2.1und Ziffer 3.1 der aMAB
2u seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform oder der elektronischen Form. Anderungen des Teilnahmevertrags
sowie (in Abweichung von Ziffer 1.3 der aMAB) von den aMAB und / oder den bMAB abweichende Vereinbarungen
bediirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform oder der elektronischen Form. Geschaftsbedingungen des
Ausstellers finden keine Anwendung, sofern der Veranstalter deren Anwendbarkeit nicht schriftlich oder in
elektronischer Form zugestimmt hat. Erklérungen des Ausstellers gegeniiber dem Veranstalter bediirfen ebenfalls
der Schriftform oder der elektronischen Form.
2. Veranstaltungsspezifische Informationen
2.1. Veranstalter
Closerstill Media Germany GmbH
Theodor-Heuss-Anlage 2
D-68165 Mannheim
Tel.: +49 621533 976 - 00
E-Mail: info@messe.org
2.2. Ort der Veranstaltung
Landesmesse Stuttgart GmbH,
Messepiazza 1
D-70629 Stuttgart
2.3. Zeitraum der Veranstaltung
Zukunft Personal Siid 2026: 21.-22. April 2026 (9:00 -17:30 Uhr)
= Aufbau:

19. April 2026 (08:00 -22:00 Uhr)

20. April 2026 (08:00 -20:00 Uhr)
= Abbau:

22. April 2026 (18:00 -22:00 Uhr)

23. April 2026 (08:00 -18:00 Uhr)
Die konkreten Auf- und Abbauzeiten sowie etwaige Anderungen sind dem Ausstellerportal zu entnehmen.
2.4. Leistungsumfang
Der Veranstalter erbringt gegeniiber dem Aussteller die im Teilnahmevertrag vereinbarten Leistungen.
2.5. Vergiitung
Der Veranstalter erhalt vom Aussteller die im Teilnahmevertrag vereinbarte Vergiitung.
3. Vertragsschluss durch Anmeldung und Zul
3.1. Angebote des Veranstalters sind freibleibend und unverbindlich, sofern der Veranstalter nicht ausdriicklich in
Textform anderes erklart.
3.2. Die Anmeldung des Ausstellers muss unter Verwendung des vom Veranstalter zur Verfiigung gestellten
Anmeldeformulars erfolgen und bedarf abweichend von Ziffer 2.1 der aMAB der Schriftform oder der elektronischen
Form. Die Anmeldung stellt das Angebot des Ausstellers auf Abschluss des Teilnahmevertrags dar. Anmeldeschluss
ist der O1. Februar 2026.
3.3. Der Teilnaf trag zwischen A und Veranstalter kommt abweichend von Ziffer 3.1der aMAB
zustande, wenn der Veranstalter den Aussteller iiber die Zulassung zur Veranstaltung informiert (,Zulassung"). Die
Zulassung bedarf der Schriftform oder der elektronischen Form.
3.4. Der Veranstalter ist berechtigt, Anmeldungen, die nach dem Anmeldeschluss eingehen, zu beriicksichtigen.
3.5. Die Unterlagen fiir den Katalogeintrag hat der Aussteller dem Veranstalter bis zum Anmeldeschluss zu
iiberlassen. Der Anspruch auf Erscheinen in den Druck- und Printmedien entfallt, wenn die Unterlagen nach Ablauf
des Anmeldeschlusses beim Veranstalter eingehen, ohne dass sich deshalb die Vergiitung reduzieren wiirde.
4. Zahlungsbedingungen
41. Die angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuziiglich der jeweils geltenden gesetzlichen
Umsatzsteuer, soweit diese anfallt.
4.2. Nach Zulassung stellt der Veranstalter dem Aussteller die vereinbarte Vergiitung in Rechnung. Die Abrechnung
der verbrauchsabhangigen Kosten erfolgt nach Veranstaltungsende.
4.3. Die Kosten sind in Hohe von 50% 30 Tage nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fallig, die restlichen 50% der
Kosten spétestens sechs Monate vor Veranstaltungsbeginn. Alle {ibrigen Kosten sind zu 100% 30 Tage nach Erhalt
der Rechnung zur Zahlung fallig. Liegen zwischen Zulassung und Veranstaltungsbeginn weniger als sechs Monate,
sind die Kosten in voller Hohe 30 Tage nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fallig, spatestens jedoch vor
Veranstaltungsbeginn.
44, Dem Aussteller stehen Aufrechnungs- oder Zuriickbehaltungsrechte nur zu, soweit sein Anspruch rechtskraftig
festgestellt oder unbestritten ist.
45. Soweit der Veranstalter dem Aussteller eine ErmaBigung der giiltigen Listenpreise gewahrt, entfallt die
Erm&Bigung, wenn der Aussteller seine Betriebspflicht verletzt, oder mit der Zahlung der Vergiitung in
Verzug gerdt; in einem solchen Falle gelten dann die giiltigen Listenpreise in voller Hhe als vereinbart.

5. Ausstellerversicherung

5.1. Es ist eine Bedingung des Vertrages, dass die Aussteller eine angemessene Versicherung abschlieBen, um sich
und andere Besucher zu schiitzen. Die Mindestdeckungssumme der Haftpflichtversicherung betragt 2 Millionen
Pfund pro Schadensfall. Um dem Austeller diese Deckung und weitere zusétzliche Deckungen zu bieten, hat der
Veranstalter fiir diesen eine Versicherung gegen eine Teilnahmegebiihr abgeschlossen. Ein "Versicherungsnachweis
fiir Aussteller", der den Versicherungsschutz zusammenfasst, wird dem Austeller per E-Mail zugesandt, sobald die
Teilnahmegebiihr fiir die Versicherung mit der Rechnung bezahlt wird. Hierbei ist zu beachten, dass die Zahlung des
Beteiligungsversicherungsbeitrags vor Beginn der Veranstaltung erfolgen muss. Die Standardgrenzen sind:

Besondere Messe- und Ausstellungsbedingungen
zur Zukunft Personal Stid 2026

Uberschriften - Standardhtchs Kurze Zusammenfassung der Deckung
der Deckung  |tbetrdge
Verlust unwiederbringlicher Kosten infolge von Absage, Abbruch, Kiirzung, Verschiebung
oder Umzug in andere Raumlichkeiten; Unfahigkeit, Ihren Stand/Ihre Flache zu 6ffnen oder
offen zu halten aufgrund von Schaden am Ausstellereigentum am Veranstaltungsort, auf
IAussteller FUR 20,000 dem Weg zum Veranstaltungsort oder Schaden am Veranstaltungsort selbst; Verspatung
Kosten : oder Nichterscheinen von Exponaten oder Ihres Personals/Vertreters; Nichtrdumung des
Veranstaltungsortes innerhalb der vertraglich vereinbarten Zeit; angemessene zusatzliche
Kosten und Ausgaben, die zur Vermeidung oder Verringerung eines Verlustes entstanden
sind; aus Griinden, die auBerhalb Ihrer Kontrolle und der des Veranstalters liegen.
Physischer Verlust oder Beschadigung von Eigentum, fiir das Sie verantwortlich sind,
IAussteller- FUR 20,000 einschlieBlich Exponaten, Standen, Displays, Ausriistungen, Mobiliar, Schreibwaren und
Eigentum : Werbematerial, das fiir die Zwecke der Ausstellung zum Veranstaltungsort gebracht wird.
Sie sind fiir die ersten 50 EUR eines jeden Schadens verantwortlich.
EUR 2,000,000 |Jedes einzelne Ereignis Gesetzliche Haftpflicht zur Zahlung von Schadenersatz,
Aussteller- R 1 und Ausgaben infolge eines Unfalls mit Todesfolge oder einer Verletzung
haftung iedes eines Dritten und/oder Schaden an dessen Eigentum am Veranstaltungsort. Sie sind fiir die|
Einzelereignis ~[ersten 250 Pfund eines jeden Anspruchs fiir Sachschéden Dritter verantwortlich.

5.2. Wenn der Aussteller der Meinung ist, dass er bereits iber eine angemessene Haftpflichtversicherung verfiigt,
erhalt er per E-Mail Anweisungen, wie diese auf das Portal von James Hallam Ltd. hochgeladen werden kann. Dies
wird dann von James Hallam Ltd. {berpriift, einem spezialisierten Versicherungsmakler, der die
A lerversicherung des Ver s verwaltet. Der Antrag sollte mindestens 30 Tage vor der
Ausstellungserdffnung hochgeladen werden. Sollte James Hallam Ltd. Ihre Betriebshaftpflichtversicherung aus
irgendeinem Grund fiir unzureichend halten, wird dem Aussteller mitgeteilt, warum dies der Fall ist und was er tun
muss, um die Versicherungsbedingungen des Veranstalters zu erfiillen. Wenn der Aussteller mit der Entscheidung
von James Hallam Ltd. nicht einverstanden ist, kann er das Beschwerdeverfahren von James Hallam Ltd. in
Anspruch nehmen.

5.3. Es ist davon abzusehen, Versicherungsunterlagen an den Veranstalter zu senden. Ein vollstandiges Muster der
Versicherungspolice  mit den Bedingungen und Ausnahmen des Versicherungsschutzes sowie das
Produktinformationsdokument fiir Aussteller sind bei James Hallam Ltd. erhéltlich. Es wird dem Aussteller dringend
empfohlen, den Wortlaut der Police zu lesen, da einige Ausschliisse gelten. Diese Dienstleistung wird ohne Beratung
erbracht, und der Aussteller sollte sich vergewissern, dass die Mindestdeckungssummen fiir seine Bediirfnisse
ausreichend sind.

5.4. Der Veranstalter iibernimmt keine Haftung aus Vertrag, unerlaubter Handlung, Fahrlassigkeit, gesetzlicher
Verpflichtung oder anderweitig (im groBtmdglichen gesetzlich zuldssigen Umfang), die sich aus der Nutzung, der
Qualitat, der ZweckmaBigkeit oder dem Zugang zu oder der Bereitstellung der Versicherungspolice durch James
Hallam Ltd. ergibt. Der Veranstalter ist dem Aussteller gegeniiber nicht verantwortlich fiir Handlungen oder
Unterlassungen von James Hallam Ltd. oder Dritten, die die Versicherungspolice und die damit verbundenen
Dienstleistungen erbringen miissen, und lehnt hiermit jegliche Haftung ab.

5.5. Der Veranstalter verlangt von den Ausstellern, dass sie iiber eine angemessene Haftpflichtversicherung
verfiigen, wenn sie auf seinen Veranstaltungen ausstellen. Dies ist eine Nebenleistung zu den Dienstleistungen, die
der Veranstalter als Organisator der Veranstaltung erbringt. James Hallam Ltd. ist von der Financial Conduct
Authority (FCA) unter der Nummer 579079 zur Erbringung einschlagiger Versicherungsvermittlungsdienstleistungen
zugelassen und reguliert. Das Register der FCA kann iiber www.fca.gov.uk eingesehen werden.

6. Standeinteilung

6.1. Die MindestgroBe der Standflache betragt 9 m? (sowohl ohne Standbausystem als auch mit Standbausystem).
Standflachen auf Sonderfléchen (z. B. Startup Village) kdnnen von dieser Regelung abweichen und bediirfen einer
gesonderten Vereinbarung zwischen Veranstalter und Aussteller.

6.2. Eine Platzierung des Ausstellers erfolgt durch den Veranstalter innerhalb der Fldchen (einschlieBlich
Sonderflachen), die der Veranstalter dem vom Aussteller gewahlten Ausstellungsbereich zuweist.

6.3. Der Veranstalter behalt sich das Recht vor, jederzeit Ainderungen am Grundriss und an den
Veranstaltungsspezifikationen vorzunehmen, die nach seiner Meinung notwendig und im besten Interesse der
Veranstaltung sind, solange sie den Charakter der Veranstaltung nicht wesentlich verandern. Der Veranstalter behalt
sich das Recht vor, die Form, GrdBe oder Position des fiir den Aussteller vorgesehenen Platzes innerhalb der dem
vom Aussteller gewahlten Highlight Topic zugewiesenen Flachen angemessen zu verandern, wenn zwingende
organisatorische Griinde dies erfordern und die Interessen des Ausstellers angemessen beriicksichtigt werden. Der
Veranstalter wird den Aussteller unverziiglich iber die Veranderungen informieren. Eine VergrdBerung der
Standflache und / oder eine Verbesserung des Standtyps haben keinen Einfluss auf die im Teilnahmevertrag
vereinbarte Vergiitung.

7. Standbau und Technik, Priifgebiihren

7.. Die vom Aussteller angemietete Standflache wird vom Veranstalter in der Regel nicht durch Wande abgegrenzt.
Der Aussteller ist verpflichtet, seinen Stand mit Begrenzungswénden abzutrennen wenn dieser direkt an eine weitere
Standflache oder an das Ende der Veranstaltungsflache bzw. der Halle angrenzt. Diese Trennwéande miissen vom
Aussteller selbst beschafft werden, beispielsweise bei dem mit dem Veranstalter kooperierenden Standbaupartner.
Einzelheiten regeln die Technischen Richtlinien des Veranstalters.

7.2. Der Aussteller kann beim Veranstalter ein Standbausystem (Budget oder Comfort) zu den im Anmeldeformular
angegebenen Konditionen mieten -vorbehaltlich der Verfiigbarkeit der gewahlten Option.

7.3. Der Stand des Ausstellers muss den Technischen Vorgaben des Veranstalters (abrufbar unter www.zukunft-
personal.com/de/ausstellerinfo-zps/) entsprechen.

7.4. Der Aussteller darf den Stand erst nach erfolgter Freigabe durch den Veranstalter fiir Besucher &ffnen. Der
Veranstalter priift vor Veranstaltungsbeginn, ob der Stand den Technischen Vorgaben des Veranstalters entspricht
(Inspektion”) und gibt den Stand frei, wenn die Vorgaben erfilllt werden. Fiir die Inspektion fallen Priifgebiihren in
Héhe von EUR 85,00 an. Erfiillt der Stand die Vorgaben nicht, hat der Aussteller unverziiglich die notwendigen
MaBnahmen zur Erfiillung der Vorgaben zu treffen. Es findet eine erneute Inspektion statt. Die Priifgebiihren
entfallen, wenn der A ller ein St; beim Ver mietet.

CloserStill Media Germany GmbH, Theodor-Heuss-Anlage 2, 68165 Mannheim, Tel.: +49 621 533976-00, UID-Nr.: DE 200408521
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8. Pflichten des Ausstellers; Betriebspflicht

8.1. Der Aussteller ist verpflichtet, die vom Veranstalter vorgegebenen Auf- und Abbauzeiten gemaB Ziffer 2.3 dieser

bMAB einzuhalten.

8.2. Der Aussteller ist verpflichtet, die gesamte gebuchte Standfléche zu besetzen und den Stand wahrend der

{ffnungszeiten der Veranstaltung mindestens entsprechend dem von ihm angemeldeten Highlight Topic aktiv zu

betreiben.

8.3. Sollte der Aussteller den Stand bzw. den ihm zugewiesenen Platz nicht bis zum Veranstaltungsbeginn bezogen

haben, behalt sich der Veranstalter das Recht vor, hiermit nach eigenem Ermessen zu verfahren. Ziffer 11.1 der aMAB

bleibt unberiihrt.

8.4. Ein Abbau vor der in Ziffer 2.3 dieser bMAB genannten Abbauzeit bedarf der Vereinbarung. Bei schuldhaftem,

vorzeitigem Abbau des Messestandes ohne schriftliche Genehmigung des Veranstalters kann der Veranstalter die

Zahlung einer Vertragsstrafe in angemessener Hohe, abhangig vom Zeitpunkt des Abbaus, vom Aussteller verlangen.

Weitergehende Schadensersatzanspriiche des Veranstalters bleiben unberihrt.

8.5. Die Einrichtung einer Vortragsbiihne / eines Vortragsbereichs auf der Standflache und die teilnehmenden

Referenten bediirfen der rechtzeitigen Anmeldung durch den Aussteller und der Zustimmung des Veranstalters; fir

die Zustimmung des Veranstalters genigt die Textform. Referenten, die weder Représentanten des Ausstellers, noch

Personen sind, die sich ausschlieBlich zu Forschungszwecken mit Personalthemen beschéftigen, gelten als

Unteraussteller im Sinne der Ziffer 9. dieser bMAB.

9. Unteraussteller

9.1. Unteraussteller”sind alle ausstellenden Unternehmer, die neben dem Aussteller mit eigenem Personal und /

oder eigenen Produkten (insbesondere Waren und Dienstlei 1) auf dem vom A ller gebuchten Stand

ausstellen oder erscheinen (,Auftritt’), auch dann, wenn sie enge wirtschaftliche oder organisatorische Bindungen

zum Aussteller haben.

9.2. Der Auftritt jedes Unterausstellers bedarf der vorherigen Zustimmung des Veranstalters in Textform. Der

Aussteller hat den Auftritt eines Unterausstellers unter Vorlage des vom Unteraussteller ausgefiillten

Anmeldeformulars fiir Unter ller (abrufbar www.zukunft-personal.com/de/ausstellerinfo-zps/) zu beantragen.

Die Abmeldung von Unterausstellern ist bis zum Zeitpunkt der Verdffentlichung des Katalogeintrags auf der Website

www.zukunft-personal.com Kostenfrei mdglich. Der Antrag, das ausgefiillte Anmeldeformular fiir Unteraussteller und

eine etwaige Abmeldung bediirfen der Schriftform oder der elektronischen Form.

9.3. Der Auftritt von Unterausstellern ist kostenpflichtig; fiir jeden Unteraussteller féllt eine Gebiihr in Hhe von

netto EUR 1.499,00 (,Gebiihr Unteraussteller”) an. Fiir die Gebiihr Unteraussteller haften Austeller und Unteraussteller

als Gesamtschuldner. Die Vereinbarung iiber den Auftritt eines Unterausstellers beinhaltet die im Teilnahmevertrag

unter Ziffer 3 ,Gebiihr Unteraussteller”im Einzelnen aufgefiihrten Leistungen.

9.4. Der Aussteller ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Unteraussteller die bMAB und samtliche einschlagigen

Vorgaben, auf die die bMAB verweisen, einhélt. Der Aussteller hat ein dem Unteraussteller zur Last fallendes

Verschulden zu vertreten.

9.5. Der Auftritt und die Bewerbung, Werbung oder Promation von Unternehmern, die nicht als Aussteller oder

Unteraussteller zugelassen sind, ist untersagt.

10. Haftung

10.1. Abweichend von Ziffer 16.1 bis 16.4 der aMAB richtet sich die Haftung des Veranstalters nach den folgenden

Bestimmungen; Ziffer 15 der aMAB bleibt hiervon unberiihrt:

10.2. Der Veranstalter haftet nicht fiir Leistungen, die der Veranstalter dem Aussteller lediglich vermittelt.

10.3. Fir Vorsatz und grobe Fahrldssigkeit haftet der Veranstalter unbeschrankt.

10.4. Der Veranstalter haftet auch fiir die leicht fahrldssige Verletzung von Kardinalpflichten. Kardinalpflichten sind

Pflichten, deren Erfiillung die ordnungsgemaBe Durchfiihrung des Vertrages iiberhaupt erst ermdglichen und auf

deren Einhaltung der Vertragspartner regelmaBig vertraut und vertrauen darf. In diesem Fall ist die

Schadensersatzhaftung des Veranstalters auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

10.5. InFallen der Ziffer 10.4 belduft sich der vorhersehbare, typischerweise eintretende Schaden in der Regel

maximal auf die Hohe der vom Austeller zu zahlenden Vergiitung. Die Haftung fiir Folgeschaden ist ausgeschlossen.

10.6. Bei Ubernahme einer Garantie, im Fall von Arglist, in Fllen der Verletzung des Lebens, des Karpers oder der

Gesundheit sowie im Falle gesetzlich zwingender Haftungsvorschriften wie zum Beispiel nach dem

Produkthaftungsgesetz haftet der Veranstalter nach den gesetzlichen Bestimmungen.

10.7. Im Ubrigen ist die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen.

10.8. Die vorstehenden Haftungsbestimmungen gelten auch fiir auBervertragliche Anspriiche gegen den

Veranstalter, dessen Organe, gesetzliche Vertreter, Angestellte und Mitarbeiter.

10.9. Der Aussteller haftet dem Veranstalter nach den gesetzlichen Vorschriften, sofern diese bMAB oder die aMAB

keine abweichenden Bestimmungen treffen.

10.10. Der Aussteller stellt den Veranstalter von Anspriichen Dritter frei, die Dritte gegen den Veranstalter geltend

machen, aber auf einer schuldhaften Verletzung von Pflichten des Ausstellers beruhen; er ist verpflichtet, dem

Veranstalter aus einer Verteidigung gegen solche Anspriiche erwachsende Kosten zu erstatten.

11. Beendigung des Vertragsverhltnisses

11.1. Bis sechs Monate vor Veranstaltungsbeginn ist der Aussteller berechtigt, den Teilnahmevertrag gegen Zahlung

von 50 % der Gesamtkosten (das sind samtliche Kosten ohne die Versicherungspramie) zu stornieren. Die

Stornierung muss schriftlich erfolgen.

11.2. Dariiber hinaus ist der Aussteller nicht berechtigt, den Teilnahmevertrag ordentlich zu kiindigen oder zu

stornieren. Wenn der Teilnehmer durch einen in seiner Person liegenden Grund an der Teilnahme der Veranstaltung

gehindert wird, bleibt er zur Zahlung des vereinbarten Entgelts verpflichtet; der Veranstalter wird sich jedoch den

Wert der ersparten Aufwendungen sowie der Vorteile, die er aus einer anderweitigen Verwertung des vom Aussteller

gemieteten Standes erlangt, anrechnen lassen. In der Regel erspart der Veranstalter keine Aufwendungen nach dem

in Ziffer 1.1 genannten Termin.

1.3. Der Veranstalter ist neben den in den aMAB genannten und den gesetzlich geregelten Griinden in folgenden

Fallen zur auBerordentlichen Kiindigung des Teilnahmevertrags berechtigt:

= wenn iiber das Vermdgen des Ausstellers die Eréffnung des Insolvenzverfahrens beantragt wird, woriiber der
Aussteller den Veranstalter unverziiglich zu unterrichten hat;

= wenn zum Ablauf der Anmeldefrist nicht mind 50 % der fiir A ller eingeplanten
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Veranstaltungsflachen vergeben sind;
= wenn der Aussteller gegen die Betriebspflicht verstdt.
Besteht der Kiindigungsgrund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Teilnahmevertrag, ist die Kiindigung in der
Regel erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgter
Abmahnung zulassig. Dies gilt nicht in Féllen, in denen nach Gesetz eine Fristsetzung oder Abmahnung entbehrlich
ist. Das Recht des Veranstalters im Falle einer auBerordentlichen Kiindigung bei Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzung Schadensersatz zu verlangen, bleibt unberihrt.
12. Einwilligung in die Dateniibermittlung
12.1. Dader Veranstalter eine Tochtergesellschaft der CloserStill Media Ltd ist, werden die Daten der Aussteller
innerhalb der Closerstill Media Ltd-Unternehmensgruppe verwendet.
12.2. Der Veranstalter erhebt die Anmeldedaten (Kontaktdaten wie Firma, Ansprechpartner, Anschrift,
Telefonnummer und E-Mail Adresse, URL) sowie Bestelldaten und verwendet sie fiir die Vertragsdurchfiihrung.
Sollten weitere Dienstleister beauftragt werden, erhalten diese die erhobenen Daten (Firma, Ansprechpartner,
Anschrift, Telefonnummer und E-Mail Adresse) zur Durchfiihrung des Standbaus oder von Zusatzleistungen. Zudem
werden Name (Firma, Ansprechpartner) und Anschrift fiir schriftliche Werbezwecke verwendet. Die Telefonnummer
wird fiir werbliche Zwecke verwendet bei ausdriicklicher Einwilligung oder wenn die Voraussetzungen fiir eine
mutmaBliche Einwilligung vorliegen. Die erhobenen E-Mail-Adressen verwendet der Veranstalter zur weiteren
Information {iber eigene dhnliche Angebote. Einer Verwendung der eigenen Daten fiir Werbezwecke kann jederzeit -
etwa durch eine E-Mail an datenschutz@messe.org - widersprochen werden.
12.3. Der Aussteller willigt in eine Ubermittlung der im Rahmen der Anmeldung erhobenen Daten an die CloserStill
Media Ltd sowie deren Tochtergesellschaften ein. Hierbei handelt es sich um folgende Daten: Firma, Anschrift
(StraBe, PLZ, Ort) sowie Telefonnummer, URL, Name des Inhabers / Marketingleiter / Ansprechpartner (Stellung) zur
Messeabwicklung der gebuchten Messe / Datum der Messe / Umfang der Messebuchung.
12.4. Ferner erklart sich der Aussteller damit einverstanden, dass eine Nennung des Unternehmens als Aussteller im
Rahmen aller die Messe betreffenden KommunikationsmaBnahmen (Pressemitteilungen, Print-und Online-
Publikationen) erfolgen kann.
12.5. Der Veranstalter und sein Partner zur Datenerfassung kdnnen den Austellern keine Daten der Besucher zur
Verfiigung stellen. Sollte der Aussteller das Lead Management System, welches im ZP Service Package inkludiert ist,
nutzen, stehen ihm lediglich die Daten der Besucher zur Verfiigung, die der Besucher bei der Registrierung
angegeben hat und dem Aussteller freiwillig verfiigbar macht. Der Veranstalter haftet nicht filr die Richtigkeit und
Vollstandigkeit der Besucherdaten.
13. Bild-und Tonaufnahmen
Zur Verdffentlichung von Abbildungen einzelner Exponate erklart der Aussteller hiermit seine Zustimmung im Sinne
der Ziffer 17.3 der aMAB. Die Fotohinweise und Informationen gem. Art. 13 DSGVO sind einzusehen unter
www.zukunft-personal.com/de/fotorechte.
14. Funkfrequenzen
14.1. Da WLAN-Netzwerke bei unkontrollierter Konfiguration andere Aussteller beeintrachtigen kdnnen, sind die
Vorgaben des Veranstalters hinsichtlich eigener Funkfrequenzen, einzusehen im Ausstellerportal, zwingend
einzuhalten.
14.2. Eigene Funkfrequenzen des Ausstellers miissen beim Veranstalter vor der Aktivierung in Schriftform oder
elektronischer Form beantragt und durch den Veranstalter in Textform genehmigt werden.
14.3. Bei Storungen anderer Netzwerke und / oder des messeeigenen WLAN-Netzwerkes durch eine vom Aussteller
nicht angemeldete Funkfrequenz ist die Landesmesse Stuttgart GmbH berechtigt, vom Aussteller
Parameteranpassungen und bei andauernder Beeintrachtigung das Abschalten des WLAN-Netzwerkes zu verlangen.
Bei Nichtbeachtung der oben genannten Vorgaben kann dem Aussteller dessen gesamte Datenleitung
voriibergehend oder dauerhaft abgeschaltet werden. Die Kosten fiir diese MaBnahmen werden dem Aussteller in
Rechnung gestellt.
15. Schlussbestimmung
15.1. Alle Forderungen oder Beschwerden im Zusammenhang mit der Veranstaltung, Organisation und Prasentation
der Veranstaltung (einschlieBlich der Raumlichkeiten) miissen dem Veranstalter schriftlich innerhalb einer
Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Veranstaltungsende vorgelegt werden. Anspriiche des Ausstellers gegen den
Veranstalter verjahren innerhalb von sechs Monaten beginnend mit dem Ende des Monats, in den der Schlusstag der
Veranstaltung fallt. Abweichend hiervon verjéhren Anspriiche des Ausstellers in Féllen der Ziffer 10.3 und Ziffer 10.6
nach den gesetzlichen Vorschriften.
15.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser ,Besonderen Messe- und Ausstellungsbedingungen” (bMAB) unwirksam
sein oder werden, so Iasst dies die Wirksamkeit der iibrigen Bestimmungen unberihrt. Die Parteien sind verpflichtet,
anstelle der unwirksamen Bestimmung in diesem Fall eine solche wirksame Bestimmung zu treffen, die dem
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung mdglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt im Falle einer
Regelungsliicke.
15.3. Fiir diese bMAB und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Veranstalter und dem Aussteller gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts.
Die Anwendung des Ubereinkommens der Vereinten iiber Vertrage iiber den internationalen Warenkauf (CISG) wird
ausgeschlossen.
15.4. Sofern der Aussteller Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, eine juristische Person des dffentlichen
Rechts oder ein &ffentlich-rechtliches Sondervermdgen ist, ist der Geschftssitz des Veranstalters in Mannheim,
Deutschland, ausschlieBlicher -auch internationaler -Gerichtsstand fiir alle sich aus oder in Zusammenhang mit
diesem Vertragsverhaltnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Entsprechendes gilt, wenn der
Aussteller Unternehmer im Sinne des §14 BGB ist. Der Veranstalter ist allerdings berechtigt, den Aussteller auch an
seinem allgemeinen Gerichtsstand oder an jedem anderen zuldssigen Gerichtsstand zu verklagen.
15.5. Die Besonderen Messe- und Ausstellungsbedingungen” wurden in deutscher Sprache ausgefertigt und in
weitere Fremdsprachen iibersetzt. Im Zweifelsfall bzw. im Falle einer Abweichung zwischen der deutschen und der
fremdsprachlichen Version ist die deutsche Version fiir beide Vertragsparteien maBgeblich.

Closerstill Media Germany GmbH | Mannheim, 28. August 2025

CloserStill Media Germany GmbH, Theodor-Heuss-Anlage 2, 68165 Mannheim, Tel.: +49 621 533976-00, UID-Nr.: DE 200408521


http://www.zukunft-personal.com/de/ausstellerinfo-zps/
http://www.zukunft-personal.com/de/ausstellerinfo-zps/
http://www.zukunft-personal.com/de/ausstellerinfo-zps/
http://www.zukunft-personal.com/de/ausstellerinfo-zps/
http://www.zukunft-personal.com/de/ausstellerinfo-zps/
http://www.zukunft-personal.com/
http://www.zukunft-personal.com/
http://www.zukunft-personal.com/
http://www.zukunft-personal.com/de/fotorechte
http://www.zukunft-personal.com/de/fotorechte
http://www.zukunft-personal.com/de/fotorechte

	Standardabschnitt
	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	ZPS26_AGBs_DE_01.09.2025.pdf
	Standardabschnitt
	Folie 1
	Folie 2




	Firmenname: 
	Steuer UIDNr: 
	Straße  Postfach: 
	PLZ  Stadt 1: 
	PLZ  Stadt 2: 
	PLZ  Stadt 3: 
	PLZ  Stadt 4: 
	PLZ  Stadt 5: 
	PLZ  Stadt 6: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	Ansprechpartnerin: 
	Standleiter: 
	1_2: 
	2_2: 
	Ausstellerliste: 
	Recruiting  Attraction: Off
	Organisationa: Off
	Learning  Development: Off
	Corporate Health: Off
	undefined: 
	undefined_2: 
	240 €GESAMTSUMME MESSEAUFTRITT: 
	StandardVersicherungspaket für 299€: Off
	Ich habe Interesse an der zusätzlichen Präsentationsmöglichkeit tei: Off
	OrtDatum Aussteller: 
	Unterschrift Aussteller: 
	OrtDatum Veranstalter: 
	Name  Unterschrift Kundenbetreuer: 
	Kontrollkästchen6: Ja


